
Wandlung Souveränitätsbegriff
Von PAUL OTH

Souveränität 151 fundamentaler Begriff der Staatslehre un des Völ-
kerrechts S 1C ertährt deshalhb den einschlägigen Handbüchern z bevor-
C Behandlung FEin deutsches Wort dafür 1st nicht üblich och drückt
Merschmann mıiıt „Hoheitlichkeit“‘ das Wesen dieser Kigenschaft staatlicher
Gewalt gut aQus Der SOUVeEeTrTAanNn! Staat hat eine höhere Gewalt ber sich

1ST selbst höchste (Gewalt un VO  — keiner anderen (Gewalt abhängig Dar-
aus ergeben sich die ZW E1 Seiten der Souveränität die staatsrechtliche un:!
die völkerrechtliche die erste Bezug aut die Ordnung des Staates
die ZzZwWweIlte äulßeren Verhältnis anderen Staaten So wird auch

der wissenschaftlichen Literatur die Souveränität häufig renn als
staatsrechtliche un: völkerrechtliche Souveränität dargestellt.

Souveränität ist aber C1InN zeıtloser, absoluter Begrifft. Dieser Begriff ıst
vielmehr ‚„CINE Schöpfung des neuzeıitlichen Staatsrechts“‘, als solcher zeıt-
bedingt, un hat. Was ler dargelegt werden soll, Höhepunkt bereits
überschritten. Geht die politische Kntwicklung: unNnserer VErLrWOTLT:  en un
gärenden Zieit günstig weıter, wird sich mehr un: mehr qls überlebht
herausstellen un: durch höhere Formen staatlicher und völkerrechtlicher
Ordnung eingeschränkt werden. Um 1€s darzutun, ıst keine erschöpfende
staatsrechtliche Krörterung der Souveränität erforderlich, ohl aber CIn
Überblick ber ihre geschichtliche Kntwicklung un ihre philosophische
Begründung

WAar 1st das Weesen der Souveränität ‚50 alt der Staat selbst“‘ ber
weder die Antike och das ühe der Hochmittelalter haben C1iNenNn Begri1it
der Souveränität entwickelt. Langsam wird annn Verlauf der Jahr-
hunderte Souveränität C1LNeEer politischen Vorstellung, die sich och SDa-
ter ‚ZUFC Juristischen verdichtet‘“‘. Natiüirlich gab Cs auch ı Altertum Staa-
ten, denen das Merkmal der Souveränität zukam. Diese 6S ja schliefßs-
lıch, welche die griechischen Staaten ı ihren heroischen Kriegen e}  c die
Perser verteldigten, un die KErbin aller antiken Staatsmacht das römische
Weieltreich besafß ach lNien un: außen unzweitelhaft volle Souveränität
ber die Staatsrechtslehrer un!: Philosophen dieser Zeit gehen autf dieses
Problem nicht C1in Aristoteles sieht ‚Politik“‘ als kennzeichnendes
Merkmal des Staates die .„„Autarkie d nıcht eLiwa ihrem heutigen volks-
wirtschaftlichen Sınn sondern als Kolgerung AUSs Auffassung VO

Menschen als ‚„„Z002 politikon als für Gesellschaft un: Staat VeIr-

anlagten Lebewesen Der Staat soll die edürfnisse des aufgefafßsten
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Menschen voll befriedigen daher Autarkie soll ihnen die Möglichkeit
geben Frieden un Ordnung, /ohlfahrt un! Recht ihre natürliche Le-
bensfülle erreichen. Diese ariıstotelische Auffassung ist die Scholastik
übergegangen un!: kehrt den Werken VO  en Albertus Magnus, T’homas
VO  — Aquin, Suarez und anderen wieder. Thomas VOüO  — Aquin, der WIC Ari-
stoteles als Weiesensmerkmal des Staates ansıeht, da{fß als „„vollkommene
Gesellschaft‘‘ die menschlichen Lebensbedürfnisse vollendeter Weise —

fülle, SETZ auch dıie rechtliche Unabhängigkeit des Staates VOraus, klärt
aber nicht näher den hierıin liegenden Beoritf der Souveränität Dies haben
auch die Römer nıcht getan, auch (iicero nıicht Vielleicht la 165 etzten
KEndes daran da{fß die universale gewissermaßen selbstverständliche Macht
Roms CLEr rechtstheoretischen Unterbauung dieser Richtung nıcht be-
durfte

Umgekehrt entwickelt sich späateren Mittelalter der Begrift der sTaat-
lichen Souveränität cocerade deswegen, weil die nationale Souveränität sich
eTrSt durchsetzen mußte die unıversalen Mächte des Papsttums und
des Kaisertums EeiINeEeTSEITS un die Konkurrenz VO  H Lehns-
tragern un: Körperschaften Staate anderseits Hierbeli War Frankreich
führend Dies 1ST geschichtlich bedingt, W16 die Entwicklung des Sou-
veränitätsbegriffs; CS wird sıch LININELIL wieder ZCISCN, un ZW AF bis ı
SCTE Tage hinein, WIC CHNS die philosophisch-rechtliche Entwicklung dieses
Begritfs die jeweilige politisch-geschichtliche Lage  to] gebunden ıst Kran-
ösische Gelehrte Waren vorwiegend die Jahrhundert die welt-
liche Oberhoheit des Papsttums bekämpften, S 1C Papst Boniftaz 111

berühmten CS den französischen König Philipp den Schö-
11L gerichteten Bulle Unam Sanc VO November 1302 mIiıt der Lehre
VOoON den Wel chwertern Anspruch>hatte Das Jahrhun-
ert 1st aber die Zeit der ‚„babylonischen Gefangenschaft‘ des Papsttums

Avignon Marsihus Von Padua, Rektor der Universität Pa-
L15 der be1 der Lehre VO der Volkssouveränität wıeder begegnen
wird ıst VOT allem MIt Schrift ‚„‚Defensor pacıs"” VO Jahre 13724
der radikalste spätmittelalterliche Gegner der weltlichen Macht des Papst-
tums Schon VOL ihm hatten andere französische Gelehrte diese Ansprüche
des Papsttums bestritten, Johannes OQuidort VO  — Paris, der 1302 schreibt
‚„„Die königliche (G(Gewalt 1st weder sich och ihrer Ausübung VO Papste
abhängig und ach ihm greift der englische Minorit Occam gleichen
Sinne den Kampf zwischen dem Kaiser Ludwig dem Bayern und dem
Papst Johann AXAXII CLN, dem die deutschen Kurfürsten durch ihren Be-
schlufß Rhense Jahre 13338 erklären., da{fß der VOon ihnen cvcewählte
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römische Könie27der Ernennung, Anerkennung, Bestätigung, Zausti
oder Krmächtigung des Apostolischen Stuhles nicht bedürfe‘‘

ber auch 5C8 die universalistische Kaiseridee wandte sich die Lehre
VO  a} der Staatsgewalt wlieder Zusammenhang miıt der geschichtlichen
Entwicklung, elche die Nationalstaaten Spanien, Frankreich KEngland Ve-
nedig tatsächlich Vo der kaiserlichen Oberhoheit unabhängig machte., wäh-
rend gleichzeitig Deutschland se!bst die Territorialfürsten ihre Macht
auft K osten der kaiserlichen ausdehnten, bis VWestfälischen Frieden 1648
ZU erstenmal von ihrer IUr och beschränkten Souveränität
die ede iSt Zunächst gab freilich och beredte Anwälte der kaiserlichen
Oberhoheit, ZUuUMm Beispiel Dante. In SC1INETr „Göttlichen Komödie widmet

Kaiser Heinrich VILon dem das politische Heil erho{ffte, begeisterte
Verse und fordert ı ‚„‚Monarchia“ (1313) den Weltkaiser als (Garan-
ten Von Gerechtigkeit Freiheit un Krieden äbe mehrere gänzlich un-

abhängige Staaten führt AUS, stünde Ja Streitfall ein Richter
über ihnen bemerkenswert moderner Gedanke Hervorzuheben 1st
ferner Aaus der ansehnlichen Zahl der Verteidiger kaiserlicher Oberhoheit
Aeneas Silvius der späatere Papst 1US 1{1 1445 dedizierte Kaiser Fried-
rich 111 der bekanntlich C1iN sehr lang regierender, aber schwacher Herr-
scher Wäar die Schrift „Von Ursprung und (Gewalt des Römischen Reiches
In dieser schon dem Humanismus zuzurechnenden Schrift stellt Aeneas Sil-
VIUS, damals Sekretär der Kaiserlichen Kanzlei Wien, die Macht des
Kaisers als erhaben hin, daß S16 LUr = Schranke habe Der Kailser
onne ohl Privilegien verleihen,ber nıiemanden sich selbst gleichsetzen.
Ihm stehe Z Streitigkeiten VO Königen un: Fürsten entscheiden,
ihnen Kriegsdienste un: Steuern aufzuerlegen, überhaupt den Gehorsam
VO  an ihnen verlangen, den S16 selbst hei ihren Untertanen voraussetzen;
gerade das aber sind Merkmale CiNer mıt Souveränität verbundenen Staats-
gewalt.

Aeneas Silvius ist icht der letzte Vertreter de weltkaiserlichen Gedan-
€NSs Er hat vielmehr bis 11Ss Jahrhundert hinein beachtliche ach-
folger geiunden ber eben diesem Jahrhundert rormulieren die J1L-
schen Spätscholastiker miıt de Vitoria der Spitze Ablehnune
kaiserlichen Oberhoheit die Grundgedanken der einzelstaatlichen Souverä-
nNnıtLa ‚„Der weltliche Staat‘®, lehrt de Vitoria 111 Jahre 1539, „„1St C111 voll-
kommener un: integraler Staat Er 1st qlso keiner auswaäartıgen Macht
terstellt SOoONs Wäare ja nıcht integral GG De Vitoria gibt diesem 7Zu-
sammenhang Kigenschaften d welche die staatliche Souveränität a-

chen, WIC die CISCNE Gesetzgebung oder das Recht der Kriegführung. Der
Kaiser, heißt bel ihm ausdrücklich, SC nicht Herr des SANZEN Erd-
kreises. habe vielmehr STEeTISs C116 Vielzahl VO  w Staaten bestanden, wobel
de Vitoria einerseits auf das Oströmische Reich anderseits auf die VO

en Spaniern eroberten Staaten der Neuen Welt hinweist deren völker-
rechtlichen Lage ja besonderes Interesse galt und Spanien und Frank-

+
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TEe1IC en die kaiserliche Oberhoheit uch Mittelalter nicht anerkannt.
Der Lehre de Vitorias folgen zahlreiche andere spanische Vertreter der
Scholastik WIC oto un Suarez, W 5 ]C auch bei aller Betonung der einzel-
staatlichen Souveränität L<1iNeCN SEWISSCH Primat des Kaisers anerkennen. Ks
ist übrigens interessant da{fß die Vertreter dieser Lehren S1C  h S scharfe
Küge des Kaisers Karl V ZUZOSCH, der die Kinziehung der betreffenden
Manuskripte anordnete un! die weıtere Erörterung der kaiserlichen Rechte
aut die Länder der Neuen VWelt verbot.?

Die Lehrbücher des Staatsrechts pflegen anzugeben, der Begrift der
Souveränität erstmals 57 VOo  en dem Kranzosen Jean Bodin 1ı Werk
„Sechs Bücher VO Staate‘““ entwickelt worden 1st Wie die vorstehenden
Ausfühmngen über 1€ spanischen Scholastiker ZC1SCH, steht diesen die
Priorität der grundlegenden Gedanken hierüber Z doch hat ja die welt-
liche Wissenschaft ihrem EIZENECN Schaden die der Scholastik ent-
wickelten Lehren vielfach vernachlässigt Bodin sieht der Souveräniıtät
die absolute un! dauernde Staatsgewalt. Er SETZ also Souveränität un
Staatsgewalt gleich, C111 uch weiterhin der Lehre VO Staat häufig
anzutreffende Unklarheit, da doch Souveränität als z Kigenschaift - der
Staatsgewalt anzusehen ist Deswegen zaählt uch 5 eihe VO  x „Merk-
malen“‘ der Souveränität auf WIC das Recht auf Kriegserklärung und T1e6-
densschlufß auf Gesetzgebung un Anstellung der Beamten, Steuererhe-
bung un Begnadigung Der Schwerpunkt der Souveränität lieet bel Bodin
111 ihrer Unbeschränktheit ach 1NNe  en| denn e6s kommt ihm, geschichtlich
durchaus verständlich darauftf d = logische Verteidigung der absoluten
Monarchie bieten, des uveranen Fürsten, der Ur Gott Rechenschaft
schuldet‘‘ 11 Bodin lehrt aber nicht S moralische Unverantwortlichkeit
des Fürsten, W1C 1€6s VOT ihm Machiavelli und ach Hobbes getan hat
sondern stellt ausdrücklich fest: „Was aber die göttlichen und die
türlichen esetze anbetrifft sind alle Kürsten der Erde ihnen Unierwor-

fen, un steht nicht ihrer Macht, diesen zuwiderzuhandeln, wenn S16

sich nicht 1Ner Verletzung der göttlichen Majestät schuldig machen wol-
len. cc192

Inzwischen auch die frühmittelalterlichen Lehnsverhältnisse, die
der Ausübung klaren Souveränität Wege standen, den CUFTr'

päischen Staaten zugunsten e1iNer Zentralgewalt weitgehend abgeschafit
worden Die französischen Könige hatten diese Politik zielbewußt verfolet

FKrankreich der Entwicklung des fürstlichen Absolutismus füh-
rend wurde. In Deutschland verlief die Entwicklung der Machtstellung des
Königs un alsers gerade umgekehrt, aber dafür folgten die Territorial-
fürsten dem französischen Beispiel. In England hatte die Kroberung durch:
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die Normannen Jahre 1066 IZWHI‘ das einheimische Lehnwesen stark
zurückgedrängt. ber och die berühmte, als Grundlage der englischen Ver-
Fassung geltende Magna Charta V O' Jahre 1215 ıst wesentlichen eine
Garantie der Rechte der feudalen Stände gegenüber der Krone. Im WEeI-
eTrEN 11 WVA sich dann in England der Grundsatz der Souveränität für inner-
staatliche Angelegenheiten VOT allem dank dem Parlament un!: iIm Parla-
ment durch, W1e der Londoner Professor Jenks seinem Werk ber ‚„„Das
Staatsschiff‘‘ darlegt.!3 Jedenfalls bılden Lehnwesen un Keudalismus
den aufsteigenden Nationalstaaten kein Hindernis mehr für die tatsächliche
un: begriffliche Herausbildung der Souveränität.

Bodin hatte die Souveränität mıiıt dem monarchischen Absolutismus VT -

knüpft, hat gerade Iın Frankreich Nachfolger gefunden. So Ssagt Bischof
Bossuet ZU Zeit Ludwigs XALV ‚„Die Majestät ıst das Abbild der Größe
Gottes Kürsten.‘‘ 14 ber schon Z Lebzeiten Bodins regte sich Wider-
spruch die Auffassung, die Träger der Souveränität den Fürsten,
den „„Souverän“‘ machte. Bodins Zeitalter War das der Hugenottenkriege,
un: aQus den Glaubensstreitigkeiten heraus entstand die Gegnerschaft SC
SCH die absolute Kürstensouveränität In der Schule des sogenahnte_n Mon-
archomachen, welche die Souveränität dem Volke zusprach. Die Souverä-
nıtät des Volkes, auch nıcht mıt diesen Worten, hat schon “5{() Jahre
vorher Marsilius Vo  > Padua gelehrt. In ıner teilweise erstaunlichen ber-
einstimmung der Gedankengänge mıt Rousseau nımmt an, dafß das Volk
durch ınen Vertrag ınem Fürsten die Handhabung der Ordnung  Ta ber-
trägt, ihn aber, WEeILN das Gesetz, das heißt den Volkswillen, VOLI-

letzt, absetzen oder SUSd. bestrafen kann Eine klare Begründung der
Volkssouveränität gibt erst der deutsche Professor Johannes Althusius 1557
bis Von ihm stamm der Gedanke, da{fß die Einzelindividuen durch
einen Vertrag miteinander den taat schaffen: CGontractus socletatıs, der
spätere ‚„„COntrat sSocl1a AA Rousseaus. Hobbes nımmt diese Vertragstheorie
auf, führt S16 allerdings ZU  — absoluten Fürstengewalt weıter, die das
olk SeEINeE KRechte abtritt. während bei KRousseau dem Volke die Souveräni-
tat verbleibt, da{fß ach ihm die Regierung nur eine ‚„COMMI1SS1ION du
peuple‘“ 1sT

Wieder entsprichf die Entwicklung des Souveränitätsbegriffs der
schichtlichen Wandlung. Wenn der englische Dichter Milton, der auch eın
schr aktıver Politiker WT, ach der Hinrichtung des englischen Kön1gs
arl Jahre 1649 die Volkssouveränität verteldigt, handelt
Auftrag GCromwells, diese Katastrophe der Monarchie ZU rechtfertigen.
Rousseau dagegen bereitet mıt seiner Lehre VO Staatsvertrag un! dem un-

veräußerlichen Recht des Volkes den Sturz der französischen Monarchie
VOF. ‚„„Die Souveränität‘‘, heißt der französischen Verfassung VO  an 1791,
„„1st eine, unteilbar, unveräußerlich und unverJjährbar; S1C steht dem Volke

Deutsch Kempen, 1947, .3
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und gleichen Sinn heißt v der W eimarer Verfassung ersten
Artikel ‚„„Die Staatsgewalt geht VOoO Volke Aaus

Zwischen diesen beiden Verfassungen liegt aber das Jahrhundert das
16 konstitutionelle onarchie herausstellt Kinen charakteristischen Aus-
druck findet dieser Wandel der Wiener ındesakte VO unı 1315
die Wäar die Souveränität der Fürsten und freien Städte Deutschlands
erkennt 15 aber Artikel bestimmt da{fs ‚, 111 allen Bundesstaaten z
landsständische Verfassung stattfinden‘‘ 16 solle. Durch diese verfassungs-
mäfßige Teilung der obersten Gewalt Staate erhebt sich vielfach die
Krage, WCLI denn 1980801 Träger der Souveränität ist Dies ist jeweils ach den
Bestimmungen der betreffenden Verfassung beurteilen, ebenso W1e die
Krage ach dem nhaber der Souveränität C1iNeCIXN Bundesstaat 17 Aber
diese Kragen berühren die Bewertung der Souveränität für ULNsSsScCIc eıt un
die TZukunft ebensowenig W1LC die Frage der Zuständigkeit der Staatsgewalt
die CLMN: ‚„geschichtlich wechselnde 15 allgemeinen aber, abgesehen VO

der vorübergehenden liberalen Theorile des auft Aufsichtsfunktionen hbe-
schränkten ‚„‚Nachtwächterstaates”‘, S ständie sich ausdehnende ST Da-
SC 1st VO christlichen Standpunkt AUS prüfen, worauft C111

wesentliche Kigenschaft der Staatsgewalt die Souveräniıtät sich über-
haupt gründet.

In SCIHEL Ansprache die Rota VOIL Oktober 1945 erläutert Papst
lus XII den Unterschied kirchlicher un!: staatlicher Gewalt 19 Während
die kirchliche (zewalt durch Christus VO oben her eINZESETZL wurde, 1sSt die
Gründung des Staates VO unten ach oben erfolgt. Beide, Kirche un Staat,
gehen aber qauf (sott zurück, un beide befassen sich mıt emselben Men-
schen. Die Vertragstheorie VOIl der Entstehung der Gesellschaft un: des
Staates, die der staatlichen Herrschergewalt nicht einmal S letzte
Jeitung AUS göttlichem Ursprung zuerkennen möchte, 1ST daher abzulehnen
In der Enzyklika ‚„‚Diuturnum illud®‘ Leos 111 VOoO Juni 1831 heißt

hierzu: „„‚Denn das Herrscherrecht nıcht VO Gott als Quelle her-
leiten, heißt doch nichts anderes, als der politischen (Gewalt ihren schön-
sten Schmuck entreißen und ihr den Lebensnerv zerschneiden. Wenn -
aber Sagt Gewalt hänge VO  — dem Gutdünken der Menge abh ist das
fHürs erste falsch sodann aber stellt die Herrschaft selbst auft
1e1 leichten un schwankenden Grund .6 9 ()

Die deutschen Reichstürsten hatten sich freilich schon früher 138881 die Beschränkung
der ihnen Westfälischen Krieden ebilligten Souveränitätsrechte praktisch vielfach
nıcht bekümmert. Bekannt ist das Wort Königs Friedrich ilhelm VOIL Preußen, der
die Souveränität der Krone WwW16 ‚„„‚Tocher de bronze“* stabilisierte.

16 Fehr, Deutsche Rechtsgeschichte, Aufl., Berlin 1948, 29
17 Namhafte deutsche Juristen W1C Laband un! Binding nehmen da{fß Wilhelmi1-

nischen Deutschland die Bundestfürsten un: freijen Städte die Iräger der Souveränität
des Reiches WarTell.
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T AN AA  SE  S  8  Es ver<hent hervorgehoben zu werden‚ daß m1 19 J ahrhundert auch von  protestantischer Seite entsprechend der lutherischen Auffassung der Ob-  rigkeit Staatslehren aufgestellt worden sind, die auf Grund der Bibel den  göttlichen Ursprung der staatlichen Gewalt unter Ablehnung der Volks-  souveränität betonen. Dies lehrten der bekannte Begründer des Programms  der deutschen konservativen Partei, Friedrich Julius Stahl, und ebenso der  Holländer Groen van Prinsterer.21  Wenn aber die Staatsgewalt in der göttlichen Weltordnung begründet  ist, bleibt sie der Oberherrlichkeit Gottes untertan. Die Unabhängigkeit  der Staatsgewalt, also eben die Souveränität, bleibt mithin gebunden an  das Sittengesetz, an die innere und zwischenstaatliche Rechtsordnung. Ein  Staat ohne solche Bindung ist in Gefahr, seinen Charakter als Rechtsstaat  zu verlieren, ja, zum totalitären Staat zu entarten. Es ist in diesem Sinne  bezeichnend, wenn in dem nationalsozialistisch überarbeiteten „\Vöi'tt3r-  buch der philosophischen Begriffe‘ für den Nationalsozialismus an Stelle  der Souveränität „das auf Autorität und Verantwortung (!) aufgebaute Füh-  rer-Gefolgschaftsverhältnis innerhalb der völkischen Artgemeinschaft“ ge-  setzt wird.??  Man kann sagen, daß aılt dem Beginn des 20. Jahrhunderts ein Höhe-  punkt des Souveränitätsbegriffes in Europa erreicht wurde. Er ist dann nur  noch übergipfelt worden durch den Zug zum staatlichen Totalitarismus,  der, beginnend mit dem Sieg des Bolschewismus in Rußland im Jahre 1917,  sich auf eine Anzahl europäischer Staaten ausdehnte. Insoweit dieser To-  talitarismus mit einer materialistischen Vergottung des Staates als solchen  verbunden war, zeigte er in furchtbarer Weise, wohin die Idee einer von  den göttlichen Gesetzen losgelösten Souveränität führen kann.  Was die völkerrechtliche Souveränität, also die Souveränität in den zwi-  schenstaatlichen Beziehungen anbetrifft, so hatte der Frieden von Utrecht  vom Jahre 1713, der dem spanischen Erbfolgekrieg ein Ende. setzte, den  Grundsatz eines Gleichgewichts der Mächte aufgestellt. Es war keine über-  geordnete politische Weltmacht mehr vorhanden. Die nationalen und sou-  veränen Staaten standen sich unabhängig gegenüber, und um ihrem Macht-  streben, das dann im 19. Jahrhundert in Nationalismus und Imperialismus  einen Höhepunkt erreichte, eine Schranke zu setzen, verfiel man eben auf  den Ausweg, daß sie sich gegenseitig in Schach halten sollten, ein Ausweg,  der sich als Irrweg erwies. Als dann die immer wiederkehrenden Kriege  mit ihren wachsenden Verheerungen und Lasten die Gegenbewegung des  Pazifismus und der friedlichen Verständigung ins Leben riefen, stand einem  praktischen Erfolg dieser Bestrebungen der übersteigerte Souveränitäts-  begriff im Wege. Es ist bemerkenswert, daß das Haager Abkommen zur  friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 1907 das  darin vorgesehene Vermittlungsverfahren auf Fälle beschränkte, die „we-  21 Krabbe, a.a.O., S. 262.  22 a.a.0., Leipzig 1944, S. 648. *  254EKs verdient hervorgehoben zu werden, da{fß Jahrhundert auch VO  -

protestantischer Seite entsprechend der lutherischen Auffassung der Ob-
rigkeit Staatslehren aufgestellt worden sind, die auf Grund der Bibel den
göttlichen Ursprung der staatlichen Gewalt untfer Ablehnung der Volks-
ouveränıiıtät betonen. Dies ehrten der bekannte Begründer des Programms
der deutschen konservativen Partei, Friedrich Julius Stahl, un! ebenso der
olländer Groen Prinsterer.21

Wenn aber die Staatsgewalt in der göttlichen Weltordnung begründet
ist, bleibt S16 der OÖberherrlichkeit Gottes untertan Die Unabhängigkeit
der Staatsgewalt, also eben die Souveränität, bleibt mithin gebunden
das Sittengesetz, an die innere und zwischenstaatliche Rechtsordnung. Eın
Staat ohne solche Bindung ist Gefahr, seinen Charakter als Rechtsstaat

verlieren, ]a, ZU totalıtären Staat zu entarten EKs ıst ın diesem Sinne
bezeichnend, WEn dem nationalsozialistisch überarbeiteten „Wörter-
buch der philosophischen Begriffe““ den Nationalsozialismus <}  — Stelle
der Souveränität „„das auf Autorität und Verantwortung ( aufgebaute Füh-
rer-Gefolgschaftsverhältnis innerhalb der völkischen Artgemeinschaft‘“ SC-
SETIZ wird.2

Man annn SaSsch, daß miıt dem Beginn des 20. Jahrhunderts ein öhe-
punkt des Souveränitätsbegriffes Kuropa erreicht wurde. Er ıst annn NUur

och übergipfelt worden durch den Zug ZUIN staatlichen Totalitarismus,
der, beginnend miıt dem Sieg des Bolschewismus iın Rufland Im Jahre 1917,
siıch aut eine Anzahl europäischer Staaten ausdehnte. Insoweit dieser TO-
talitarısmus mıiıt einer materialistischen Vergottung des Staates als solchen
verbunden WÄäT, zeigte furchtbarer W eise, wohin die Idee einer VOon

den göttlichen Gesetzen Josgelösten Souveränität führen kann
Was die völkerrechtliche Souveränität, also die Souveränität den ZW1-

schenstaatlichen Beziehungen anbetrifft, hatte der Frieden VOoO Utrecht
VO Jahre 1A3; der dem spanischen Erbfolgekrieg eın Ende. setzte, den
Grundsatz 1nNne€es Gleichgewichts der Äächte aufgestellt. Ks war keine über-
geordnete politische Weltmacht mehr vorhanden. Die nationalen un
eranen Staaten standen sich unabhängig gegenüber, un! ihrem Macht-
streben, das annn Jahrhundert ationalismus un:! Imperlalismus
einen Höhepunkt erreichte, eine Schranke setzen, verltiel eben auf
den Ausweg, da{fß s1e sich gegenselt1g Schach halten sollten, e1inN Ausweg,
der sich als Irrweg erwIeSsS. Als dann die immer wıederkehrenden Kriege
miıt ihren wachsenden Verheerungen und Lasten die Gegenbewegung des
Pazıtismus und der friedlichen Verständigung 1ns Leben riefen, stand einem
praktischen Erfolg dieser Bestrebungen der übersteigerte Souveränitäts-
begriff Wege. Es ist bemerkenswert, dafß das Haager Abkommen ZULC

friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle VOo Oktober 1907 das
arın vorgesehene Vermittlungsverfahren auf Fälle beschränkte, die „WE-

21 Krabbe, a.a.Q0., 262
a.a.U., Leipzig 1944, S. 643
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der noch wesent iche nteressen“‘ eines taates berühren, da{fßs noch
der Völkerbundpakt Vo 1919 das Kingreifen des Völkerbundsrates i
Frage ausschlofß,. „„die nach internationalem Recht ZzZu  an ausschließhlichen Zu-
ständigkeit Partei gehört‘ Ja, da{fß noch die Charta der Vereinten
Nationen VO 1945 die Einmischunese Angelegenheiten untersact die 99
wesentlichen ZU  — Zuständigkeit Staates gehören Mit ande-
reIl W orten der Schranke der Souveränität endet die Möclichkeit eEINECET

völkerrechtlichen Intervenijon die inNNeren Angelegenheiten Staates,
un: wenn solche Interventionen auch der Praxis gegenüber schwachen
Staaten, Zu Beispiel gegenüber derTürkei ı Lauftfe des Jahrhunderts
oft O, ausgeübt worden sind, steht der „Souverän-Vorbehalt‘“® doch Ce1LINEeEIN

WILksamen international-völzerrechtlichen Eingreiten gerade dann ı We
wenn Recht un!: Humanıiıtät ertfordern würden.23 Es sSC1 9858  — darauf hin-
SEWIESCH, da{fß Sowjetrulsland un Satelliten WAäar den Vereinten Na-
tionen angehören, dafs aber die Vereinten Nationen nıicht ı der Lage sınd,
die Anerkennung der Menschenrechte, die ihre Grundlage bilden, i diesen
Staaten durchzusetzen enn das 1st deren Angelegenheit Jenks hat
nichrt Unrecht, WEILN VO der übertriebenen Bedeutung schreibt, die 199038  -

der Frage der Souveränität ı Europa seıt dem un Jahrhundert bei-
ma{fs, un: anderer Stelle VO der „übertriebenen Begeisterung VOoO  en (se-
nerationen internationaler Juristen“‘® für den Begriff der Souveränität2>5S
spricht.

Der Einwand der Souveränität, wWw1€6 ih; Z Beispiel der persische Mi-
nisterpräsıdent ı Oktober 1951 VOLTr dem Sicherheitsrat der Vereinten Na-
onen erhob indem den persisch-englischen Olkonflikt alg An-
gelegenheit Persiens hinstellte, steht ber nicht DUr FEinzelfall
internationalen Regelung Wege, sondern biıldet auch grundsätzliches
Hindernis auftf dem Gebiet der Weiterentwicklung zwischen- un! überstaat-
licher KFormen. Und gerade auf diesem Gebiet legt die Aufgabe unserer

eıt un: der Zukunft C1NCc Aufgabe deren Lösung entscheidend ein Ikann
für oder Nichtsein Kuropas un: der europäischen Kultur Gewifß stellt
diese Aufgabe sich ZuUu  p eıt hauptsächlich der orm eEiNeEeSs Zusammen-
schlusses der freien Welt SCHCH die kommunistische Gefahr dar, un ohne
Zweitel ıst s 1C diesem Sınne besonders wichtig und dringlich. Sie hliebe
und hleibt aber auch bestehen, wWEenn die den Frieden bedrohenden Spannun-
SCH zwischen West un: Ost behoben werden sollten. Denn die Welt 1st

klein geworden Aufrechterhaltung der jetzıgen europäischen Klein-
staaterel. uch weIn cs iıns nicht paßt, InNUusSsSsemIl WIr zugestehen, da{ß die
rüheren europäischen Grofmächte heute Kleinstaaten sind un: da{fß 516

ihre > CMICINSAMLEN kulturellen un: sozialen, politischen und wirtschafitli-

Zu den Fragen der Intervention un des Souverän-Vorbehalts vgl Sauer, Grundlehre
des Volkerrechts.D Aull., Köln 1394£., 191 4£., “49 ff

Jenks, a.a.0.,
25 Jenks, a.a.Q., 1833
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chen Aufgaben ihrer bisherigen Souveränitäts Isolierune 1LUFr unzulänes-
iıch ertüllen xzönnen

Nun gibt Ja überstaatliche /Zusammenschlüsse, nicht N1NUr die Welt-
Oorganısatıon der Vereinten Nationen, sondern auch ihre elf Spezlalorgani-
satıonen, weltweite Verbände, WI1I6 die Vereinten Nationen selbst (vgl
dieser Zeitschrift 147 3d2—344) Die richtige Erkenntnis, da{ß C1LiNe

erTolgreiche Neuordnung der VWelt nicht 1U  _ durch politischen Zweck-
verband erreicht werden ann sondern da{fß S 1C kulturelle Kragen, sozlale
Probleme, Wirtschaft un Verkehr Gesundheitswesen und Ernährung —_
fassen mufß, hat ZU Schaffung dieser Weltverbände geführt. ber ihre
Mitgliedstaaten sind un bleiben TOTZ CWISSET, ihre Souveränität be-
rührenden vertraglichen Bindungen Staaten. Nun ist die KErrich-
tung wirklich ber den Einzelstaaten stehenden W.eltregierung sicher-
iıch C111 Fernziel das nicht aktuell 1ST un Sauer meılınt SOSAar, da{s ‚„„UNSCTE
S  1ıt och nicht reit 1ST für z starke rechtliche Beschränkune der Sou-
veranıtat der Staaten“‘ 26 ber wenısstens für Kuropa liegen die Dinge doch
C111 anders.

Zunächst hat die Kuropabewegung bereits z SCWISSC Iradition. Von
der 183383 ı Paris gegründeten Interparlamentarischen Union ber die Pan-
europabewegung mıiıt dem ersten Paneuropäischen Kongreß VO Jahre 1926

Wien his ZU  — Krrichtung des Kuropa Rats mıt dem Sitz Straißburg 1949
1ST C111 gutes Stück Weg zurückgelegt AAr ber gerade der Kuropa Hat ZeIST
die Unzulänglichkeit und die Schwäche dieser Organisation Sie annn
ihrer Beratenden Versammlung, die S Art europäisches Parlament dar-
stellt ohl reden un: Resolutionen fassen, aber S16 annn 10808 handeln, wenn

alle ihre 10)  ane] Mitglieder einverstanden sind Um mehr ıst be-
achten, da{fßs die unter dem Namen des Schumanplanes bekannte, März
1951 Paris errichtete Kuropäische Gemeinschaft für Kohle un! Stahl
ZUu erstenmal S Art unabhängiger un: überstaatlicher Regierung dar-
stellt Die sechs beteiligten Staaten, die Bundesrepublik rTankreic Italien,
Belgien, die Niederlande un Luxemburg übertragen der „„Hohen Behörde‘“‘
dieser Gemeinschaft alle Befugnisse Produktion, Absatz un! Preisgestal-
tune der Stahl un: Kohleindustrie, un: die Gemeinschaft besitzt autf die-
SCITN wirtschaftlichen Gebiet CISCHE Organe, die der Verwaltung, Gesetz-
gebung und Kechtssprechung CLNer nationalen OUVETAaN® Hegierung ent-
sprechen. Bewährt sich dieser TSTeEeE Versuch CILIHNCT überstaatlichen Regelung,

ist damıiıt rechnen, da{fß weıtere ähnliche Organisationen zunächst aut
wirtschaftlichem Gebiet Tolgen werden.

Mit Auseinandersetzungen i Rahmen der Tagespolitik, W1C 516 ZU. Bei-
spiel die Frage der Wiederherstellung der deutschen Souveränität ı Ge-

Sauer, a.a.O., 244
27 Vol. E. v. Hı el, Die Vereinten Staaten VO Europa alg Rechtsproblem, dieser

Zeitschrift 147 (1950/51) 25332063 und Heydte, Wege ZUuU europäischenFöderation, An 26429774



wandlung Séuw]7éiäflitätsbegriff
folge hat, haben unsere grundsätzlichen Ausfüh£ungefi wen1ger
tun, als diese oft-von parteipolitischer Polemik ausgehen. ber C6cSsS gıibt sechr
bedeutsame grundsätzliche Zustimmungen 7 der Auffassung, dafß eiıne Be-
schränkung der einzelstaatlichen Souveränität im Zuge  f} der internationalen
Entwicklung legt, un diese Zustimmungen finden sich sowohl in dem
Bonner Grundgesetz VO  ; 1949 wie ın der französischen Verfassung VO 1946
Im Bonner Grundgesetz lauten die ersten beiden Abgätze des Art

Cragen,
‚„Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auft zwischenstaatliche Kinrichtungen über-

Der Bund kann sich ZU Wahrung des Friedens einem System gegenseltiger kollekever
Sicherheit einordnen; wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilli-
SCH, die eine Iriedliche und dauerhafte Ordnung iın Kuropa und zwischen den Völkern derWelt herbeiführen und sichern.“‘®

Wie V, Mangoldt ın seinem Kommentar ZU Bonner Grundgésetz miıt-
teilt. sind diese beiden Absätze des Gesetzes ihren Grundzügen schon in
dem ersten Entwurf enthalten SCWESCH un: bei den Beratungen außer durch
einen kommunistischen Einspruch nıemals Krage gestellt worden. Sie
sollten, Ww1€e der Vertreter der SPI) Dr CGarlo Schmid bel den : Beratungen
einmal ausführte, ZU Ausdruck bringen, dafßs das deutsche Voll entschlos-

sel, AUS der nationalsozialistischen Phase selner Geschichte iın die über-
nationalstaatliche Phase einzutreten; enn unlse eıt gebe CS kein
Problem mehr, das ausschließlich miıt nationalen Mitteln gelöst werden
könne. .28

Auch die CUu«rc französische Verfassung VO 1946 sieht die Möglichkeit
des Verzichts auftf staatliche Hoheitsrechte VOTL. Es heißt in der Präambel
dieser Verfassung:

„Unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit versteht S1C.  h Frankreich den tür die Orga-nısatıon und die Verteidi
1  tä;  t.“

JuUNS des Kriedens noytwendigen Kinschränkungen seiner Souve-

Diese programmatischen Kestlegungen der Verfassungen alter' Kultur-
staaten gewiınnen mehr Gewicht, WeNn InNnan sich vergegenwärtigt,
welche Mächte denn autf der Gegenseite hartnäckigsten dem Souverä-
nıtätsgedanken absolutistischen Sinn festhalten. Kıs sind 1€Ss einmal die
Vertreter des „unchristlichen, totalen SDouveränitätsgedankens““,?9 welche
die Unbeschränktheit der Staatsgewalt auch durch göttliches un mensch-
liches Recht proklamieren und furchthbarer else handhaben, die taa-
ten der Konzentrationslager un der Sklavenarbeit. Dazu kommen Staaten,
die ‚„„das LZeitalter., dem die Auffassung der Nationalität des Staates 1S-
weillen bhıs ZUTC Verwirrung, hıs ZU  — Gleichstellung beider Begriffe übertrie-
ben ist‘“,50 och aicht überwunden haben, also der Nationalismus, olt
als Minderwertigkeitskomplex, eifersüchtig ber der volien Souveräniıtät
des Staates wacht. Mit scharfer KHormulierung, aber nicht unzutreifend,

28 Mangoldt, a.a.Q., Frankfurt, Lief., 163
WNell-Breuning, a.a.Q.,

30 Aus der Rundfunkansprache de
Katholische Soziallehre, 300

PaPstes P-  1US X1ILT die Schweiz, abgedruckt ın

Stimmen 149, 257
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sagt Sebastian Haffneé fder Leitartikler der „Engliscilén l?iui1ds?:ilau“‚31
hierzu: ‚„„Das Streben ach nationaler Souveränität ist heute das Abzeichen
unterentwickelter Länder geworden der Kolonıen Vo  } gestern, die die
abgelegten politischen Kleider ihrer ehemaligen Beherrscher tragen. Bei-
spiele Aaus der Weltpolitik der Gegenwart zeigen, da{fi dieser ZU  j Psychose
gewordene Souveränitätsgedanke auf nationalistischer Basıs einer Be-
drohung des Weltfriedens werden annn Abbau oder Einschränkung at-
licher Souveränität ist jedenfalls ein moderner Gedanke, ein Gedanke wah-

Fortschritts. Solch wahrem Fortschritt verschliefist sich auch die Kıirche
nicht; 19808  md Unkenntnis oder Feindseligkeit leugnet dies So finden WIT iın

päpstlichen Kundgebungen eine grundsätzliche un: wohlbegründete Befür-
wortung einer Einschränkung staatlicher Hoheitsrechte zugunsten ber-
geordneter Urganisationen. Papst Pius XIL WI1eS och Kriege in seliner
Rundfunkbotschaft VOo  — Weihnachten 1944 darauf hın, da{fß eın Völ-
kerhund eine ‚„‚wahre und wirksame‘‘ Autorität gegenüber selnen Mitglieds-
staaten haben mUusse, die dann mıiıt ..relativer Souveränität““ gleichberech-
tigt SC1IN sollten.9? Und wenige Wochen Vo der Errichtung der Vereinten
Nationen äußerte derselbe Papst Juni 1945 einer Ansprache das
Kardinalskollegium, da{fß die Völker sich veranla{iit sehen könnten, 99  u
Besten des gemeimnsamen Kortschritts Bindungen einzugehen, die ihre Ho-
heitsrechte einschränken‘‘.3

Wenn U  _ Staatsmänner und politische Organisationen, Verfassungs-
urkunden un päpstliche Kundgebungen der Erkenntnis Ausdruck geben,
daß die staatliche Vollsouveränität alten Sinne überlebt ist, wird
diese Erkenntnis bisher NUuUr geringem Maße ın die Yat umgesetzt ?

Es sind manche Hindernisse, die da Wege stehen. Zunächst ist diese
Erkenntnis och NECU, DLULXr bestimmte, politisch interessierte Kreise einge-
drungen, ber nıcht populär. Dann stehen ihr auch Gegenströmungen ent-

SCHSCH, W1e der immer och mächtige Nationalismus der der Totalitarıs-
INUS, der nıcht einem Abbau, sondern einer Übersteigerung der Soau-
veränıtät ınteressiert ist Was insbesondere die Bundesrepublik anbetritft,

ıst ler die Frage des Verzichts auft Hoheitsrechte muıt innerpolitischen
Meinungsverschiedenheiten ber die Gegenseitigkeit belastet. Und schliefs-
lich spielt allen diesen Fragen eine Rolle, da{f eCs Menschen sind, die s1e

lösen haben, Menschen mıiıt allen ihren Schwächen, VOoO  n denen Paulus 1m
Römerbrief sagt ‚„„Das Wollen des Guten liegt mir, das Vollbringen aber
nıicht““ ( 18) Der Verzicht auf Macht kostet eben Staaten W1€ Staatsmän-
Il_'ßl'l'l Überwindung. ber ıst der Zeit, handeln.

a.a.Q., Köln, Jahrgang, Nr VO 1 Oktobk:‘r 1951 Der betreffende Aufsatzi mıiıt
dem 'Titel „Souveränitäts-Dämmerung” ist uch 1im übrigen sehr lesenswert, ın seiner Ziel-
setzung allerdings insotfern twas einselt1g, als lediglich für 1ne ‚„‚Atlantische (Jjemeın-
schaft‘“ eintritt.

Schäufele, Zur Neuordnunä im Staats- un Völkerleben, Heidelberg 19406, 143
33 Jussen, Gerechtigkeit schatft Frieden, Reden und Enzykliken des Heiligen Vaters

Papst P  1US XIL., Heidelberg 1946, 213
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